
Geschäftsführung
Dr. Ralf Merkl und Dipl.-Volksw. Anja Binder

Sitz der Gesellschaft Bad Kissingen
Registergericht Schweinfurt HRB 3336

Telefon 	 0800 826 826 0
Fax	 (0971) 826-296

E-Mail	 kiz@stwkiss.de
Anschrift	 Würzburger Straße 5, 97688 Bad Kissingen

Unsere Kundeninformation steht Ihnen bei 
offenen Fragen gerne zur Verfügung.
Montag bis Mittwoch 	 von 9.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag 		 von 9.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 		  von 9.00 bis 13.00 Uhr
Telefon (kostenfrei): 	 0800 826 826 0

Preisblatt
Grundversorgung Erdgas 
Gültig ab 01.01.2026 im Netzgebiet der Stadtwerke Bad Kissingen GmbH für Haushaltskunden

Kleinverbrauchstarif (bis 1.997 kWh/Jahr) netto brutto
Arbeitspreis Cent/kWh 15,067 17,93
Grundpreis Euro/Jahr 153,95 183,20
Grundpreistarif (ab 1.998 kWh/Jahr) netto brutto
Arbeitspreis Cent/kWh 11,429 13,60
Grundpreis Euro/Jahr 226,66 269,73
Raumheiztarif I (ab 9.971 kWh/Jahr) netto brutto
Arbeitspreis Cent/kWh 10,697 12,73
Grundpreis bis 35 kW Nennleistung Euro/Jahr 299,56 356,48
je weitere angefangene 1 kW Nennleistung Euro/Jahr 10,20 12,14
Raumheiztarif II (ab 50.553 kWh/Jahr) netto brutto
Arbeitspreis Cent/kWh 10,513 12,51
Grundpreis Euro/Jahr 393,02 467,69
je weitere angefangene 1 kW Nennleistung Euro/Jahr 9,60 11,42

Erläuterung der Zusammensetzung  
des Allgemeinen Preises am Beispiel eines 20.000 kWh Haushaltes2 netto brutto
Netzentgelt (vorläufig) Cent/kWh 1,833 2,181
Erdgassteuer Cent/kWh 0,5500 0,655
Konzessionsabgabe Cent/kWh 0,2200 0,262
SLP-Bilanzierungsumlage Cent/kWh 0,0000 0,0000
Saldo Kostenbelastungen Cent/kWh 2,603 3,098
Beschaffung und Vertrieb inklusive CO2 Cent/kWh 8,095 9,633
Arbeitspreis Cent/kWh 10,698 12,73

Detailinformationen zur Zusammensetzung  
des Grundpreises am Beispiel eines 20.000 kWh Haushaltes3  
mit Gaszähler <= G 4. netto brutto
Grundpreis Netz inkl. Messung/Messstellenbetrieb Euro/Jahr 299,090 355,917
Grundpreis Vertrieb Euro/Jahr 0,470 0,559
Summe (Grundpreis) Euro/Jahr 299,560 356,476

Informationen zu Steuern, Abgaben und Umlagen
Auf die angegebenen Nettopreise wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe (derzeit 19 %) hinzugerechnet. Dies führt 
zu den ausgewiesenen Bruttopreisen. Die Preise enthalten die Konzessionsabgabenhöchstsätze nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) 
vom 09. Januar 1992. Im Nettoarbeitspreis ist der Anteil des Energiesteuersatzes auf Erdgas (Energiesteuer gemäß EnergieStG) (z. Zt. 0,55 Cent/
kWh), die SLP Bilanzierungsumlage (z. Zt. 0,00 Cent/kWh) enthalten sowie die Kosten aus dem Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem BEHG.  

Informationen Netz-/Messentgelt
Die aktuellen Netzentgelte sind jederzeit unter www.stwkiss.de/netz bzw. beim örtlichen Netzbetreiber verfügbar.

Erläuterungen
Alle genannten Arbeitspreise beziehen sich auf den Brennwert (Ho) des Erdgases.

Verrechnungsbrennwert
Die abgenommene Gasmenge wird in Kubikmeter (m³) gemessen. Der Umrechnungsfaktor von Kubikmeter (m³) in Kilowattstunde (kWh) ergibt sich unter Berücksichtigung der 
für das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bad Kissingen GmbH maßgebenden Zustandszahl (Z-Zahl). Informationen zu dem aktuellen Brennwert finden Sie unter www.stwkiss.de/
brennwerte, oder über unsere Gratishotline 0800 826 826 0.

Zusätzlicher Messpreis
Für zusätzliche Messeinrichtungen, die durch die Art oder Beschaffenheit der Kundenanlage bedingt sind, wird ein zusätzlicher Messpreis (Entgelte des örtlichen Netzbetreibers) 
erhoben.

Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Erdgas laut Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) Artikel 2, §5, Abs. 2 im Versorgungsbereich Bad Kissingen, 
Nüdlingen, Oberthulba, Euerdorf, Aura, Burkardroth, Sulzthal und der Markt Bad Bocklet jeweils mit allen Ortsteilen. Für die Versorgung mit Erdgas in Niederdruck für Haushaltskunden, 
die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt nutzen, oder für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke (EnWG § 3).
Die Grundversorgung in Niederdruck (EnWG § 36) bieten wir Ihnen zu Allgemeinen Preisen und zu Allgemeinen Bedingungen an. Der Allgemeine Preis der Grundversorgung gilt 
gleichfalls für die Ersatzversorgung (EnWG § 38) von Haushaltskunden in Niederdruck.


